
Amtliche Mitteilungen der 

 

Veröffentlichungsnummer: 50/2024                                                     Veröffentlicht am: 18.07.2024 

 

Redaktionelle Richtigstellung  

der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang „Politikwissenschaft“ mit 

dem Abschluss „Master of Arts (M.A.)“ der Philipps-Universität Marburg vom 19. April 

2023 (Amt.Mit. 60/2023) 

------------------------------ 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs „Gesellschaftswissenschaften und Philosophie“ der 

Philipps-Universität Marburg hat gemäß § 50 Abs. 1 Hessisches Hochschulgesetz 

(HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBI. 2021, S. 931), zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juni 2023 (GVBI. S. 456, 472),) am 19. April 2023 die 

folgende Studien- und Prüfungsordnung beschlossen: 
 

Artikel 1 

In der Änderungssatzung vom 19. April 2023 (Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität 

Marburg 60/2023) sind redaktionelle Fehler enthalten, die hiermit richtiggestellt werden. 

§ 23 Abs. 2 wird richtiggestellt. In Absatz 2 wurde der Abschlussarbeit ein fehlerhafter LP-Umfang 

zugewiesen. Der § 23 erhält daher folgende korrigierte Fassung: 

§ 23 Masterarbeit  

(1) Die Masterarbeit (Abschlussarbeit) ist obligatorischer Bestandteil des Studiengangs. Die 

Masterarbeit ist in deutscher oder in englischer Sprache anzufertigen. Innerhalb eines 

vorbereitenden Kolloquiums im Rahmen des Abschlussmoduls ist eine Einzelpräsentation als 

unbenotete Studienleistung verpflichtend zu erbringen. 

(2) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit der die Kandidatin oder der Kandidat die Fähigkeit 

nachweisen soll, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem 

Gegenstandsbereich der Politikwissenschaft nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu 

bearbeiten. Sie zielt darauf, dass die Kandidatin oder der Kandidat nachweist, die Ausbildungsziele 

des Studiengangs gemäß § 2 Abs. 3 erreicht zu haben.  

Der Umfang der Masterarbeit beträgt 21 LP. Das Abschlussmodul umfasst zusätzlich 3 LP des 

Kolloquiums (Einzelpräsentation einer Projektskizze als Studienleistung). 

(3) Die Masterarbeit kann als Einzelarbeit oder als Gruppenarbeit angefertigt werden. In diesem 

Falle muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des 

einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen Kriterien, 

die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar sein. 

(4) Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, dass zuvor 60 Leistungspunkte erworben wurden. 

Das Abschlussmodul kann nur in einem Schwerpunkt belegt werden, wenn mindestens eines der 

dazugehörigen Module des Schwerpunkts aus den Studienbereichen „Studienbereich 2a: 

Internationale und transnationale Politik“, „Studienbereich 2b: Soziale Strukturkonflikte und 

politische Konfliktdynamiken“ oder „Studienbereich 2c: Demokratie-Theorie, Demokratieforschung 

und kritische Herrschaftsforschung“ absolviert wurde. 

(5) Die Kandidatin bzw. der Kandidat schlägt eine Betreuerin bzw. einen Betreuer sowie eine 

prüfungsberechtigte Person als Erstgutachterin oder Erstgutachter für die Masterarbeit vor. Für die 



Zweitgutachterin bzw. den Zweitgutachter besteht ebenfalls Vorschlagsrecht für die Kandidatin bzw. 

den Kandidaten. Die Betreuerin bzw. der Betreuer sowie die Erstgutachterin bzw. der Erstgutachter 

können identische Personen sein. Die Vorschläge begründen keinen Anspruch. Die Erstgutachterin 

oder der Erstgutachter muss vom Prüfungsausschuss für die Begutachtung von Masterarbeiten 

bestellt werden. Das Thema der Masterarbeit wird von der Erstgutachterin oder dem Erstgutachter 

dem Prüfungsausschuss vorgelegt und vom Prüfungsausschuss vergeben. Findet die Kandidatin 

bzw. der Kandidat keine Betreuerin bzw. keinen Betreuer und keine Erstgutachterin bzw. keinen 

Erstgutachter, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Betreuerin bzw. 

den Betreuer und die Erstgutachterin bzw. den Erstgutachter und sorgt dafür, dass rechtzeitig ein 

Thema für die Masterarbeit ausgegeben wird.  

(6) Die Masterarbeit muss innerhalb der Bearbeitungszeit von 5 Monaten angefertigt werden. Das 

Thema der Abschlussarbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet 

werden kann. Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um höchstens 20% (z. B. wegen 

unvorhergesehener Probleme bei der Literatur- oder Datenbeschaffung) ist auf begründeten Antrag 

der Kandidatin oder des Kandidaten möglich; sie führt nicht zur Vergabe zusätzlicher 

Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Themenausgabe; der Ausgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Die Themenausgabe soll so rechtzeitig erfolgen, dass auch im Falle der 

Gewährung einer Verlängerung der Bearbeitungszeit keine Studienzeitverlängerung eintritt. 

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss oder einer von ihm benannten Stelle in 

2 gedruckten Exemplaren sowie in digitaler Form nach den Vorgaben des Prüfungsausschusses 

abzugeben. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die 

Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wird die 

Masterarbeit nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (0 Punkte) gemäß § 28 

Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen bewertet. 

(8) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtbewertung nicht mindestens 5 Punkte 

(„ausreichend“) gemäß § 28 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen lautet; sie kann einmal wiederholt 

werden. Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von 

sechs Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbestehens ein neues Thema erhält. Eine Rückgabe des 

Themas innerhalb der in § 23 Abs. 7 Satz 1 Allgemeine Bestimmungen genannten Frist ist nur 

zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der ersten Anfertigung der Masterarbeit von 

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist 

ausgeschlossen.  

(9) Ein Notenausgleich für eine nicht bestandene Masterarbeit ist nicht zulässig. 

Ein Notenausgleich für ein nicht bestandenes Kolloquium im Rahmen des Abschlussmoduls ist 

ebenfalls ausgeschlossen. 

(10) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 23 Allgemeine Bestimmungen. 

 

Artikel 2 
 

Die Richtigstellung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 

der Philipps-Universität Marburg in Kraft. 
 

Marburg, den 17.07.2024 

gez. 

Prof. Dr. Annette Henninger 

Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 

der Philipps-Universität Marburg 

 

In Kraft getreten am 19.07.2024 


